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RS OGH 1954/10/27 2Ob770/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1954

Norm

ZPO §560 A

ZPO §562 B

Rechtssatz

Wenn der Verpächter (eines landwirtschaftlichen Grundbesitzes) erklärt, den Vertrag sofort aufzulösen, dann liegt eine

Au:ösungserklärung ähnlich dem § 1118 ABGB vor. In solchen Fällen sind die §§ 560, 562 ZPO unanwendbar. Die

Einwendungen hätten daher ohne Anordnung einer mündlichen Verhandlung zurückgewiesen werden sollen.
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